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 [Hier eingeben] 

GEMEINDEAMT  UNTERWEITERSDORF 
Pol. Bezirk Freistadt, OÖ. 

A-4210 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Klimabündnisgemeinde - Gesunde Gemeinde 

 

Merkblatt 
über die Kommunalsteuer 

 

Auszug aus dem Kommunalsteuergesetz 1993 - KommStG 1993 
 

Steuergegenstand 

§ 1  Der Kommunalsteuer unterliegen die Arbeitslöhne, die jeweils in einem 

Kalendermonat an die Dienstnehmer einer im Inland (Bundesgebiet) gelegenen 

Betriebsstätte des Unternehmens gewährt worden sind. 

 

Dienstnehmer 

§ 2  Dienstnehmer sind: 

 a) Personen, die in einem Dienstverhältnis im Sinne des § 47 Abs. 2 des 

Einkommensteuergesetzes 1988 stehen, freie Dienstnehmer im Sinne des § 4 

Abs. 4 ASVG, sowie an Kapitalgesellschaften beteiligte Personen im Sinne des 

§ 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. 

 b) Personen, die nicht von einer inländischen Betriebsstätte (§ 4) eines 

Unternehmens zur Arbeitsleistung im Inland überlassen werden, insoweit beim 

Unternehmer, dem sie überlassen werden. 

 c) Personen, die seitens einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur 

Dienstleistung zugewiesen werden. 

 

Betriebsstätte 

§ 4 (1) Als Betriebsstätte gilt jede feste örtliche Anlage oder Einrichtung, die mittelbar oder 

unmittelbar der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit dient. § 29 Abs. 2 und 

§ 30 der Bundesabgabenordnung sind sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, 

daß bei Eisenbahn- und Bergbauunternehmen auch Mietwohnhäuser, 

Arbeiterwohnstätten, Erholungsheime und dergleichen als Betriebsstätten gelten. 

 

Bemessungsgrundlage 

§ 5 (1) Bemessungsgrundlage ist die Summe der Arbeitslöhne, die an die Dienstnehmer 

der in der Gemeinde gelegenen Betriebsstätte gewährt worden sind, gleichgültig, ob 

die Arbeitslöhne beim Empfänger der Einkommensteuer (Lohnsteuer) unterliegen. 

Arbeitslöhne sind 

 a) im Falle des § 2 lit. a Bezüge gemäß § 25 Abs. 1 Z 1 lit. a und b des 

Einkommensteuergesetzes 1988 sowie Gehälter und sonstige Vergütungen 

jeder Art im Sinne des § 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 und an 

freie Dienstnehmer im Sinne des § 4 Abs. 4 ASVG, 
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b) im Falle des § 2 lit. b 70% des Gestellungsentgeltes, 

c) im Falle des § 2 lit. c der Ersatz der Aktivbezüge. 

(2) Zur Bemessungsgrundlage gehören nicht: 

a) Ruhe- und Versorgungsbezüge; 

b) die im § 67 Abs. 3 und 6 des Einkommensteuergesetzes 1988 genannten 

Bezüge; 

c) die in § 3 Abs. 1 Z 11 und Z 13 bis 21 des Einkommensteuergesetzes 1988 

genannten Bezüge sowie 60% der in § 3 Abs. 1 Z 10 des 

Einkommensteuergesetzes 1988 genannten laufenden Bezüge; 

d) Gehälter und sonstige Vergütungen jeder Art, die für eine ehemalige Tätigkeit im 

Sinne des § 22 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 gewährt werden; 

e) Arbeitslöhne an Dienstnehmer, die als begünstigte Personen gemäß den 

Vorschriften des Behinderteneinstellungsgesetzes beschäftigt werden. 

(3) Die Arbeitslöhne sind nur insoweit steuerpflichtig, als sie mit der unternehmerischen 

Tätigkeit zusammenhängen. Ist die Feststellung der mit der unternehmerischen 

Tätigkeit zusammenhängenden Arbeitslöhne mit einem unverhältnismäßigen 

Aufwand verbunden, können die erhebungsberechtigten Gemeinden mit dem 

Steuerschuldner eine Vereinbarung über die Höhe der Bemessungsgrundlage 

treffen. 

 

Steuerschuldner 

§ 6 Steuerschuldner ist der Unternehmer, in dessen Unternehmen die Dienstnehmer 

beschäftigt werden. Werden Personen von einer inländischen Betriebsstätte eines 

Unternehmens zur Arbeitsleistung überlassen, ist der überlassende Unternehmer 

Steuerschuldner. Wird das Unternehmen für Rechnung mehrerer Personen betrieben, 

sind diese Personen und der Unternehmer Gesamtschuldner; dies gilt auch für 

Mitunternehmer im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1988. Als Steuerschuldner 

des Unternehmens ÖBB-Gesellschaften (§ 3 Abs. 4) gilt die ÖBB-Holding AG. 

 

Steuersatz 

§ 9 Die Steuer beträgt 3% der Bemessungsgrundlage. Übersteigt bei einem Unternehmen 

die Bemessungsgrundlage im Kalendermonat nicht 1 460 Euro, wird von ihr 

1 095 Euro abgezogen. 

 

Entstehung der Steuerschuld, Selbstberechnung, Fälligkeit und Steuererklärung 

§ 11 (1) Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Kalendermonates, in dem 

Lohnzahlungen gewährt, Gestellungsentgelte gezahlt (§ 2 lit. b) oder Aktivbezüge 

ersetzt (§ 2 lit. c) worden sind. Lohnzahlungen, die regelmäßig wiederkehrend bis 

zum 15. Tag eines Kalendermonats für den vorangegangenen Kalendermonat 

gewahrt werden, sind dem vorangegangenen Kalendermonat zuzurechnen. 
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(2) Die Kommunalsteuer ist vom Unternehmer für jeden Kalendermonat selbst zu 

berechnen und bis zum 15. des darauffolgenden Monates (Fälligkeitstag) an die 

Gemeinde zu entrichten. Werden laufende Bezüge für das Vorjahr nach dem 

15. Jänner bis zum 15. Februar ausgezahlt, ist die Kommunalsteuer bis zum 

15. Februar abzuführen. 

(3) Ein im Rahmen der Selbstberechnung vom Steuerschuldner selbst berechneter und 

der Abgabenbehörde bekannt gegebener Kommunalsteuerbetrag ist vollstreckbar. 

Wird kein selbstberechneter Betrag der Abgabenbehörde bekannt gegeben oder 

erweist sich die Selbstberechnung als nicht richtig, hat die Festsetzung der Abgabe 

mit Abgabenbescheid zu erfolgen. Von der Erlassung eines solchen 

Abgabenbescheides kann abgesehen werden, wenn der Steuerschuldner 

nachträglich die Selbstberechnung binnen drei Monaten ab Einreichung der 

Abgabenerklärung berichtigt; erweist sich die Berichtigung als nicht richtig, hat die 

Gemeinde einen Kommunalsteuerbescheid zu erlassen. 

(4) Für jedes abgelaufene Kalenderjahr hat der Unternehmer bis Ende März des 

folgenden Kalenderjahres der Gemeinde eine Steuererklärung abzugeben. Die 

Steuererklärung hat die gesamte auf das Unternehmen entfallende 

Bemessungsgrundlage aufgeteilt auf die beteiligten Gemeinden zu enthalten. Im 

Falle der Schließung der einzigen Betriebsstätte in der Gemeinde ist zusätzlich 

binnen einem Monat ab Schließung an diese Gemeinde eine Steuererklärung mit der 

Bemessungsgrundlage dieser Gemeinde abzugeben. Die Übermittlung der 

Steuererklärung hat elektronisch im Wege von FinanzOnline zu erfolgen. Der 

Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, den Inhalt und das Verfahren der 

elektronischen Übermittlung mit Verordnung festzulegen. Ist dem Unternehmer die 

elektronische Übermittlung mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar, ist 

der Gemeinde die Steuerklärung unter Verwendung eines amtlichen Vordruckes zu 

übermitteln. Die Gemeinden haben die Daten der Steuererklärung hinsichtlich der 

jeweils auf sie entfallenden Bemessungsgrundlagen der Finanzverwaltung des 

Bundes im Wege des FinanzOnline zu übermitteln. 

Die Abgabenbehörden des Bundes sind berechtigt, die Daten der Steuererklärung 

nach Maßgabe des § 14 Abs. 2 zu verwenden. 

(5) Der Unternehmer hat jene Aufzeichnungen zu führen, die zur Erfassung der 

abgabepflichtigen Tatbestände dienen. 

 

Kommunalsteuerprüfung 

§ 14 (1) Die Prüfung der für Zwecke der Kommunalsteuer zu führenden Aufzeichnungen 

(Kommunalsteuerprüfung) obliegt dem für die Lohnsteuerprüfung zuständigen 

Finanzamt (§ 81 EStG 1988) oder dem für die Sozialversicherungsprüfung 

zuständigen Krankenversicherungsträger (§ 41a Abs. 1 und 2 ASVG). Die Prüfung 

ist gemeinsam mit der Lohnsteuerprüfung (§ 86 EStG 1988) und mit der 

Sozialversicherungsprüfung (§ 41a ASVG) durchzuführen. Den Prüfungsauftrag hat 
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jenes Finanzamt oder jener Krankenversicherungsträger zu erteilen, das/der den 

Prüfungsauftrag für die Lohnsteuerprüfung oder die Sozialversicherungsprüfung zu 

erteilen hat. Für die Kommunalsteuerprüfung gelten die für Prüfungen gemäß § 147 

Abs. 1 BAO maßgeblichen Vorschriften der Bundesabgabenordnung. Bei der 

Durchführung der Kommunalsteuerprüfung ist das Prüfungsorgan des Finanzamtes 

oder des Krankenversicherungsträgers als Organ der jeweils berührten Gemeinde 

tätig. Die berührten Gemeinden sind von der Prüfung sowie vom Inhalt des 

Prüfungsberichtes zu verständigen. Die Gemeinden sind berechtigt, in begründeten 

Einzelfällen eine Kommunalsteuerprüfung anzuregen. Das Recht der Gemeinden auf 

Durchführung einer Nachschau gemäß der jeweils für sie geltenden 

Landesabgabenordnung (Abgabenverfahrensgesetz) bleibt unberührt, wobei § 148 

Abs. 3 der Bundesabgabenordnung sinngemäß anzuwenden ist. 

 

Strafbestimmungen 

§ 15 (1) Wer unter Verletzung einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder 

Wahrheitspflicht die Kommunalsteuer verkürzt, begeht eine Verwaltungsübertretung. 

Die Tat wird mit Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß bei vorsätzlicher Begehung 

bis zum Zweifachen des verkürzten Betrages, höchstens aber 50.000 Euro, bei 

fahrlässiger Begehung bis zum Einfachen des verkürzten Betrages, höchstens aber 

25.000 Euro, beträgt. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist bei 

vorsätzlicher Tatbegehung eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, bei 

fahrlässiger Begehung bis zu drei Wochen festzusetzen. 

(2) Wer, ohne hiedurch den Tatbestand des Abs. 1 zu verwirklichen, vorsätzlich die 

Kommunalsteuer nicht spätestens am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet oder 

abführt, es sei denn, dass der zuständigen Abgabenbehörde bis zu diesem Zeitpunkt 

die Höhe des geschuldeten Betrages bekanntgegeben wird, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 5.000 Euro zu bestrafen; 

für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 

zwei Wochen festzusetzen. 

(3) Wer, ohne hiedurch den Tatbestand des Abs. 1 zu verwirklichen, vorsätzlich die 

Kommunalsteuererklärung nicht termingemäß einreicht oder eine abgabenrechtliche 

Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung von Büchern oder sonstigen Aufzeichnungen 

verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 

500 Euro zu bestrafen; für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine 

Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche festzusetzen. 

(4) Die Ahndung der Verwaltungsübertretungen richtet sich nach dem 

Verwaltungsstrafgesetz 1991. 

  


